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Nachvertragliches Wettbewerbsverbot im einseitig vorformulierten 

Arbeitsvertrag bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit 

(BAG v. 28.06.2006 – 10 AZR 407/05) 

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 28.06.2006 entschieden, dass ein 

nachvertragliches Wettbewerbsverbot nicht voraussetzt, dass das Arbeitsverhältnis erst nach 

Ablauf einer vereinbarten Probezeit endet. Soll das Verbot erst nach Ablauf einer 

bestimmten Zeit in Kraft treten, müssen die Parteien dies vereinbaren. Fehlt eine solche 

Abrede, kann sich der Arbeitgeber auch nicht mit Erfolg darauf berufen, das 

Wettbewerbsverbot diene nicht dem Schutz eines berechtigten geschäftlichen Interesses. 

Diese rechtshindernde Einwendung steht nur dem Arbeitnehmer zu.

Verpflichtet sich ein Arbeitnehmer gegenüber seinem Arbeitgeber im Arbeitsvertrag, nach 

der Beendigung des Arbeitsverhältnisses für längstens zwei Jahre bestimmte 

Wettbewerbshandlungen zu unterlassen, und ist im Arbeitsvertrag geregelt, dass im Übrigen 

die gesetzlichen Vorschriften der §§ 74 ff. HGB gelten, ist die Wettbewerbsabrede nicht 

wegen Fehlens einer Karenzentschädigung nichtig. In einem solchen Fall decken die 

Arbeitsvertragsparteien mit der Bezugnahme auf die §§ 74 ff. HGB auf Grund der 

Regelungsdichte dieser gesetzlichen Vorschriften alle wesentlichen Elemente einer 

Wettbewerbsabrede und damit auch die Zahlung von Karenzentschädigung ab. 

Arbeitgeber sollten daher bei der Formulierung von Wettbewerbsverboten große Sorgfalt 

walten lassen und ggf. vorher anwaltlichen Rat einholen.

Arbeitnehmer sollten sich bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses beraten lassen, 

welche Rechte ihnen zustehen, z.B. Anspruch auf Zahlung einer Karenzentschädigung oder 

Nichtbindung an das vertraglich vereinbarte Wettbewerbsverbot.

Bei Rückfragen oder Fragen zu anderen arbeitsrechtlichen Problemen stehen wir gerne zur 

Verfügung.   RAe Dr. Ruge & Dr. Ruge, Tel.: 030/ 887 22 831


